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8.1. Allgemeines 

Mit Start zum 01.08.2020 wird im RVV ein 365-Euro-Ticket eingeführt, es wird zum Preis von derzeit 365,00 Euro 

angeboten. 

(1) Das 365-Euro-Ticket RVV ist ein besonders vergünstigtes Jahres-Ticket und kann mit Gültigkeitsbeginn 

zum Ersten eines jeden Kalendermonats erworben werden. Es ist als Jahres-Ticket für 12 

aufeinanderfolgende Kalendermonate gültig. Eine Kündigung während der Geltungsdauer ist daher 

grundsätzlich nicht möglich. Bei einer Kündigung in nachzuweisenden Härtefällen (insbesondere bei 

Wegzug aus dem Verbundgebiet, dauerhafter Krankheit oder Arbeitslosigkeit) finden die entsprechenden 

Abschnitte in den Vertragsbedingungen zum 365-Euro-Ticket Anwendung. 

(2) Grundsätzlich können alle RVV-Fahrausweise auf den in den RVV vollintegrierten Buslinien und 

eingebundenen Schienenstrecken innerhalb des Verbundgebietes genutzt werden. Sofern tarifliche 

Einschränkungen für die Gültigkeit des RVV-Tarifes bestehen (s. Anhang I.  zu den Tarifbestimmungen), 

z.B. auf den Streckenabschnitten im Eisenbahnverkehr zwischen jeweils Neumarkt i.d.OPf. und Parsberg, 

Straßkirchen und Radldorf, Schwandorf und Bodenwöhr sowie zwischen Amberg und Sulzbach-

Rosenberg, kann das 365-Euro-Ticket RVV nicht beantragt werden. 

(3) Es handelt sich um eine persönliche Zeitkarte, die nicht übertragbar ist. Auf dem Ticket sind Vorname, 

Name, Geburtsdatum und Adresse des Inhabers enthalten. Das Ticket gilt nur in Verbindung mit amtlichen 

Lichtbildausweis oder für Personen unter 16 Jahren in Verbindung mit einem gültigen Schülerausweis. 

(4) Das Ticket ist ausschließlich Online über die RVV-Website erhältlich. Bei Bestellung muss ein 

Berechtigungsnachweis beigefügt werden. Nach zu berücksichtigender Bearbeitungszeit erhält der 

Kunde das 365-Euro-Ticket direkt per Mail. Der Kunde hat die Wahl zwischen Vorauszahlung in einem 

Betrag  und der Abbuchung in 12 Monatsraten per SEPA-Lastschriftmandat (s. Vertragsbedingungen für 

das 365-Euro-Ticket RVV). 

8.2. Berechtigter Personenkreis 

Das 365-Euro-Ticket RVV wird ausgegeben an Auszubildende im Sinne des § 1 der Verordnung über den Ausgleich 

gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (PBefAusglV) mit Ausnahme von Studenten, d. h. 

an: 

(1) Schüler öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter privater  

- allgemeinbildender Schulen,  

- berufsbildender Schulen (inklusive der Akademien gemäß Art. 18 Bayerisches Gesetz über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)),  

- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges. 

(2) Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen besuchen, die nicht unter Absatz 1 

fallen, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der 

Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen oder sonstigen privaten 

Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähig ist;  

(3) Personen, die an einer Volkshochschule oder an einer anderen Einrichtung der Weiterbildung Kurse zum 

nachträglichen Erwerb des Hauptschul-, Mittelschul- oder Realschulabschlusses besuchen;  

(4) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder in 

einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, 

die in einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Absatz 2 des 

Berufsbildungsgesetzes, § 36 Absatz 2 der Handwerksordnung ausgebildet werden;  

(5) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang besuchen;  

(6) Praktikanten und Volontäre, sofern sie die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats während einer 

staatlich geregelten Ausbildung nach BayEUG verfolgen und damit über eine Berechtigung nach Abs. 1 

verfügen; 

(7) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes (Qualifikationsebene 1 und 2) sowie Praktikanten 

und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für die Zulassung als 

Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes (Qualifikationsebene 1 und 2) erst erwerben 

müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung erhalten;  

(8) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr, an einem freiwilligen ökologischen Jahr oder an 

vergleichbaren sozialen Diensten sowie Bundesfreiwilligendienstleistende; 

(9) Wohnort und Schule/Ausbildungsstelle müssen innerhalb folgender Gebietskörperschaften liegen: Stadt 

Regensburg, Stadt Straubing, Stadt Weiden, Stadt Amberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis 

Regensburg, Landkreis Straubing Bogen, Landkreis Kelheim, Landkreis Cham, Landkreis Schwandorf, 

Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neumarkt i.d.Opf, Pfaffenhofen a.d.Ilm. 
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8.3. Nachweis der Berechtigung 

(1) Der Nachweis, dass die im Abschnitt „Berechtigter Personenkreis“ genannten Bedingungen erfüllt sind, 

ist bei Personen bis zum 15. Geburtstag durch den gesetzlichen Vertreter/Erziehungsberechtigten durch 

Bestätigung auf dem vom RVV zur Verfügung gestellten Berechtigungsnachweis zu erbringen. 

(2) Der Nachweis, dass die im Abschnitt „Berechtigter Personenkreis“ genannten Bedingungen für Personen 

ab dem 15. Geburtstag erfüllt sind, ist durch Bescheinigung der Schule, der Ausbildungsstätte oder des 

Trägers des Sozialen Dienstes zu bestätigen. 

(3) Der Nachweis gemäß Absatz (1) und (2) gilt längstens für 12 Monate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


